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A. EINFÜHRUNG 
 Bedeutung und Probleme  I.

Im Zeitalter der Globalisierung ist der Transfer von Immaterialgü-
tern durch die immer schnellere Umsetzung wissenschaftlicher Ergeb-
nisse in die Praxis und die damit verbundene oft erstaunliche Rentabilität 
neben dem Warenhandel und der Gründung von Unternehmen mittler-
weile eine der wichtigsten Transaktionsformen geworden. Auch zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik China hat 
sich das Volumen solcher Geschäfte, etwa der Einfuhr von Technologie 
oder der Nutzung renommierter Marken, welche oft mit der Gründung 
von Unternehmen mit ausländischer Kapitalbeteiligung1 verbunden sind, 
vor allem in den vergangenen Jahren rasant erhöht2; die Tendenz ist 
weiter steigend. Zudem könnte der Transfer von Technologie und von 
Know-how3 von Ost nach West in nicht allzu ferner Zukunft erheblich 
an Bedeutung gewinnen.  

Der Handel mit Immaterialgütern, der oft durch den Abschluss von 
Lizenzverträgen geschieht, ermöglicht den Inhabern der Rechte an die-
sen Immaterialgütern eine möglichst umfangreiche Auswertung ihres 
geistigen Vermögens4. Neben der Lizenzgebühr können sie mit der Er-
höhung ihres Marktanteils und ihres Umsatzes rechnen. Für den Lizenz-
nehmer ergibt sich der Vorteil, durch die moderne Technologie, die Re-
                                                 

1  Zum Beispiel Unternehmen mit chinesisch-ausländischer Kapitalbeteiligung 
(Joint Ventures) und chinesisch-ausländische Kooperationsunternehmen.  

2  Deutschland hält den Spitzenplatz unter den europäischen Ländern, die Tech-
nologie nach China liefern. Bis Ende März 2007 wurden insgesamt 10.329 
Technologieimportverträge mit einer Gesamtsumme von 37,24 Mrd. US $ ab-
geschlossen, LI GANG, China‘s Foreign Trade 8.2007, 65. Für den Zeitraum 
bis Ende Juni 2005 belief sich die Summe auf 30,78 Mrd. US $, und die An-
zahl der Technologieimportverträgen auf 8.483; im Jahre 2007 wurden alleine 
in den ersten beiden Quartalen 494 Technologieimportverträge aus Deutsch-
land (das ist ein Plus von 19,6 % im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum) mit 
einer Summe von 1,84 Mrd. US $ (plus 87,8 %) abgeschlossen, YANG 
CHUANHUI/ZHANG XIWEI/HE MAOCHUN, China Finance 2007, 13 f. 
Diese Tendenz bleibt trotz der weltweiten Krise steigend. Bis Ende 2011 ist die 
Zahl der Technologieimportverträge sogar auf 16.319 gestiegen, mit einer Ge-
samtsumme von 54, 9 Mrd. US $, http://topic.ec.com.cn/topic/zhongdejmjwkl/ 
index.shtml, letzter Abruf am 27.01.2013. 

3  Zum Beispiel zur Herstellung von traditionellen chinesischen Arzneimitteln.  
4  BARTENBACH, K., Rz. 2. 
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putation des Lizenzgebers und andere Faktoren seine Konkurrenzfähig-
keit auf dem Markt erheblich zu steigern und langfristig seine technolo-
gischen Kapazitäten zu erhöhen, was im Fall Chinas für den dringend 
notwendigen Aufbau der nationalen Industrie und für ihr Aufholen ge-
genüber dem Westen von erheblicher Bedeutung ist. Allerdings ist der 
Lizenzvertrag, welcher eine Schnittstelle von Immaterialgüterrecht, Ver-
tragsrecht sowie Kartellrecht5 bildet, in China, aber auch in anderen 
Ländern6, trotz seiner großen Bedeutung nicht als ein eigener Vertrags-
typ geregelt, wodurch sich auf diesem Gebiet heikle Rechtsfragen stellen. 
Die Notwendigkeit eines modernen Lizenzvertragssystems wird hier be-
sonders deutlich, weil in China anlässlich des WTO-Beitritts im Jahre 
2001 zwar die Gesetze zum geistigen Eigentum umfassend reformiert 
wurden, auf dem Gebiet des Lizenzvertragsrechts aber noch zahlreiche 
Probleme ungelöst sind.  

 
 Gang der Untersuchung  II.

Um auf solch offene Rechtsfragen geeignete Antworten zu finden 
und um ferner eine Grundlage dafür zu schaffen, wirtschaftliche Koope-
rationen in rechtlicher Hinsicht effektiver zu gestalten, wird in der vor-
liegenden Arbeit zunächst der Versuch unternommen, anhand der ver-
schiedenen Vorschriften, die im aktuellen chinesischen Recht bereits auf 
den Lizenzvertrag anwendbar sind, einen systemischen Rahmen heraus-
zuarbeiten.  

Auf dieser Basis soll anschließend auf die wichtigsten Fragen zu 
dieser vorzuschlagenden, einheitlichen Rechtsfigur „Lizenzvertrag“ so-
wohl auf schutzrechtlicher als auch auf schuldrechtlicher Ebene einge-
gangen werden. Hierbei stehen das Rechtsverhältnis der Vertragsparteien 
zueinander sowie die Haftung bei Vertragsverletzungen im Vordergrund 
der Betrachtung. Es werden nicht nur die typischen lizenzvertragsrecht-
lichen Pflichten einzeln erläutert, sondern auch die Rechtsfolgen im 
Rahmen der jeweiligen Pflichtverletzungen getrennt behandelt. Dieses 
Vorgehen ergibt sich zwangsläufig aus zwei Gründen. Zum einen ist die 
Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses dem chinesischen allgemei-
nen Schuldrecht fremd; eine Vertragsbeendigung kann daher nur 
dadurch erreicht werden, dass je nach Art der verletzten Pflicht eine 
analoge Anwendung sonstiger spezieller Regeln erfolgt. Zum anderen ist 
bei Vorschriften, deren Anwendung auf Lizenzverträge im chinesischen 
                                                 

5  In der vorliegenden Arbeit wird das Kartellrecht nicht berücksichtigt.  
6  Zum Beispiel enthält auch das deutsche Recht keine Regelung.  
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Recht zwingend vorgesehen ist, zu prüfen, ob sie als solche überhaupt 
vernünftig und sinnvoll sind.  

Daran anschließend werden die Rechtsverhältnisse mit Dritten er-
örtert, und zwar im Hinblick auf die Übertragbarkeit der Lizenz, den 
Sukzessionsschutz sowie die Möglichkeit des gutgläubigen Erwerbs.  

Abschließend wird in Anbetracht ihrer praktischen Relevanz die 
Frage beantwortet, welches Recht, d.h. chinesisches oder deutsches, bei 
Leistungsstörungen Anwendung finden kann oder soll, insbesondere 
wenn beim Vertragsschluss vergessen wurde, eine diesbezügliche Ver-
einbarung zu treffen.  

Die Arbeit will in erster Linie einen Beitrag dazu leisten, in China 
ein systematisches und modernes Lizenzrecht zu entwickeln. Dabei wird 
die herrschende Rechtspraxis unmittelbar berücksichtigt. Ausgehend 
vom bestehenden gesetzlichen Rahmen werden Lösungen für die Prob-
leme, die am häufigsten auftauchen, gesucht. Die Analyse einzelner 
Probleme wird zeigen, dass viele Konstellationen gesetzlich nicht oder 
nicht passend geregelt sind. Damit soll auf der einen Seite die Bedeutung 
der Angemessenheit des vorgeschlagenen Lizenzrechtssystems unter-
mauert und auf der anderen Seite für die Rechtspraxis eine gewisse Ori-
entierung gegeben werden: Theorie und Praxis des Lizenzvertrags sollen 
in Einklang gebracht werden.  

 
 Methodisches Vorgehen III.

Fehlt es an gesetzlichen Regelungen, bergen auslegungsbedürftige 
Klauseln oder Lücken in Verträgen potentielle Streitpunkte in sich. Bei 
der Beantwortung der Frage, welche Vorschriften in diesen Fällen hin-
sichtlich der Pflichten oder der Haftung der Parteien des Lizenzvertrags 
anzuwenden sind, werden in der vorliegenden Arbeit die folgenden Fra-
gen behandelt: (1) Sind die möglichen vertraglichen Vereinbarungen 
nach geltendem Recht überhaupt erlaubt und damit wirksam, oder aber 
nicht erlaubt und damit unwirksam? (2) Sind die auf Lizenzverträge an-
wendbaren Vorschriften sinnvoll und vernünftig? (3) Was geschieht, 
wenn eine an sich mögliche vertragliche Vereinbarung nicht getroffen 
wurde? (4) Sind Vorschriften, die für andere Vertragstypen gelten, auf 
Lizenzverträge analog anwendbar?  

Die Antworten auf diese Fragen werden durch die Grenzen der Pri-
vatautonomie, durch gesetzliche Pflichten und die von den vorhandenen 
Vorschriften angebotenen Lösungsansätze bestimmt. Die im chinesi-
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schen Schrifttum7 häufig zu findende Empfehlung, alle regelungsbe-
dürftigen und auch regelungsfähigen Punkte durch vertragliche Verein-
barungen explizit zu regeln, bietet keine befriedigende Lösung, da es 
kaum realistisch ist, davon auszugehen, dass in der Praxis stets geschulte 
Spezialisten am Vertragsschluss mitwirken. Deshalb kann es zu lücken-
haften oder unklaren Vertragsklauseln kommen, die dann zu unerwarte-
ten Schwierigkeiten führen.  

In der vorliegenden Arbeit werden bei Vorliegen offener Rechts-
fragen – solange im Rahmen des geltenden chinesischen Rechts keine 
befriedigende Antwort möglich ist – zunächst entsprechende Lösungs-
ansätze im deutschen Recht dargestellt. Anschließend wird deren Über-
tragbarkeit auf das chinesische Recht geprüft, sofern die deutschen Lö-
sungen angemessen sind und eine Übertragbarkeit möglich erscheint. 
Besteht jedoch keine Möglichkeit der Übertragbarkeit, weil das deutsche 
und das chinesische Recht zu weit voneinander entfernt sind, wird da-
nach gefragt, wie sich das chinesische Recht weiterentwickeln kann. 
Dabei wird das aktuelle chinesische Recht mit dem deutschen verglichen, 
und zwar unter Berücksichtigung sowohl der gegenwärtigen Lage als 
auch der künftigen Entwicklung Chinas in rechtlicher, politischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht.  

 
 Die relevanten Normen und ihr Zusammenspiel IV.

In Rahmen dieser Einführung sollen die für Lizenzverträge rele-
vanten Normen des chinesischen Rechts und ihr Zusammenspiel kurz 
dargestellt werden. Dieser allgemeine Überblick dient vor allem dem 
besseren Verständnis der nachfolgenden materiell-rechtlichen Ausfüh-
rungen.  

 
1. Relevante Normen  

Der Lizenzvertrag ist im chinesischen Recht nicht als eigener, alle 
Arten von Lizenzgegenständen umfassender Vertragstyp ausgestaltet. 
Als auf ihn anwendbare Normen kommen in erster Linie schuldrechtli-
che und immaterialgüterrechtliche Bestimmungen in Betracht, die in den 
nachfolgend vorgestellten Gesetzen zu finden sind.  

 

                                                 

7  Statt vieler LAI XIAOPENG, S. 139.  
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a) Schuldrechtliche Regelungen 
Die Schuldverhältnisse sind in den „Allgemeinen Grundsätzen des 

Zivilrechts der Volksrepublik China“ (AGZ) und im „Vertragsgesetz der 
Volksrepublik China“ (VG) geregelt. Die AGZ wurden am 12. April 
1986 vom Nationalen Volkskongress (NVK)8 verabschiedet und sind 
die erste zivilrechtliche Kodifikation Chinas. Sie umfassen insgesamt nur 
156 Artikel in neun Kapiteln9. Aufgrund dieser Kürze enthalten sie nur 
rudimentäre Regelungen und können daher oft nur als Richtlinien für die 
Ausgestaltung zivilrechtlicher Verhältnisse gelten. Wichtig für den Li-
zenzvertrag sind Kapitel 5 „Verschiedene zivilrechtliche Institute“10 und 
Kapitel 6 „Zivilrechtliche Haftung“. Die Bestimmungen in Kapitel 8 
über „Das anwendbare Recht bei Rechtsbeziehungen mit Auslandsbe-
rührung“ können für die Beantwortung der Frage, welche Rechtsordnung 
gegebenenfalls Anwendung findet, interessant sein.  

Das am 15. März 1999 vom NVK verabschiedete Vertragsgesetz 
umfasst 428 Paragraphen. Es ersetzt drei frühere Vertragsgesetze, näm-
lich das „Wirtschaftsvertragsgesetz“, das „Außenwirtschaftsvertragsge-
setz“ und das „Technologievertragsgesetz“. Im Allgemeinen Teil des 
Vertragsgesetzes werden in 129 Paragraphen die Grundprinzipien, das 
Zustandekommen, die Wirksamkeit, die Erfüllung, die Abänderung, die 
Übertragung und die Beendigung von Verträgen sowie die Haftung bei 
Vertragsverletzung geregelt. Der Besondere Teil enthält 299 Paragra-
phen, in denen insgesamt 15 Vertragstypen geregelt werden. Darunter 
finden sich in Kapitel 18 (§§ 322 ff.) die Vorschriften für Technologie-
verträge, die in vier Unterarten eingeteilt werden: Technologieentwick-
lungsverträge (§§ 330 ff.), Technologietransferverträge (§§ 342 ff.), 
Technologieberatungsverträge und Technologiedienstleistungsverträge 
(§§ 356 ff.). Dabei sind unter Technologietransferverträgen u.a. die Pa-

                                                 

8  Nach Art. 57 der Verfassung ist der Nationale Volkskongress das höchste 
Staatsorgan Chinas und übt die legislative Gewalt aus. 

9  Kapitel 1 „ “ - Grundprinzipien; Kapitel 2 „ “ - natürliche Per-
son; Kapitel 3 „ “ - Juristische Person; Kapitel 4 „ “ - 
Rechtsgeschäft und Vertretung; Kapitel 5 „ “ -Verschiedene zivil-
rechtliche Institute; Kapitel 6 „ “ - Zivilrechtliche Haftung; Kapitel 7 
„ “ - Verjährung; Kapitel 8 „ “ – Das an-
wendbare Recht bei Rechtsbeziehungen mit Auslandsberührung; Kapitel 9 „

“ - Ergänzungen. Die AGZ sind auszugsweise im Anhang abgedruckt. 
10  Geregelt sind nur Forderungen, Immaterialgüterrechte, Eigentumsrechte und 

Persönlichkeitsrechte. 
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tentlizenz- und die Know-how-Verträge mit technischem Bezug zu ver-
stehen11. Für sie kommen somit die Vorschriften des Vertragsgesetzes 
über Technologieverträge zur Anwendung.  

 
b) Immaterialgüterrechtliche Regelungen  

Lizenzen können an Patenten, Marken, Urheberrechten sowie sons-
tigen immateriellen Gütern erteilt werden. Zur Regelung dieser immate-
riellen Güter hat der NVK entsprechende Sondergesetze erlassen, von 
denen das Patentgesetz (PatG)12, das Markengesetz (MarkenG)13 und 
das Urheberrechtsgesetz (UrhG)14 die wichtigsten sind. Zu ihrer Aus-
führung hat der Staatsrat15 jeweils Verwaltungsbestimmungen verkün-
det16.  

Für den Technologietransfer relevant sind die „Verwaltungsbe-
stimmungen für den Technologieimport und -export der VR 
na“ (VerwB-Tech), die vom Staatsrat am 10. Dezember 2001 verkündet 
wurden und die für grenzüberschreitende Lizenzverträge zusätzliche au-
ßenhandelsrechtliche Einschränkungen enthalten.  

Daneben bestehen noch einige vom Staatsrat erlassene Verordnun-
gen, die in der vorliegenden Arbeit aber eine geringe Rolle spielen wer-
                                                 

11  Vgl. B VI. 2.  
12  Die dritte Revision wurde am 27. Dezember 2008 vom NVK verabschiedet und 

trat am 1. Oktober 2009 in Kraft. Das PatG ist auszugsweise im Anhang abge-
druckt. 

13  Es wurde am 23. August 1982 vom Ständigen Ausschuss des NVK verab-
schiedet, eine erste revidierte Fassung wurde ebenfalls vom Ständigen Aus-
schuss des NVK am 27. Oktober 2001 verabschiedet. Das MarkenG ist aus-
zugsweise im Anhang abgedruckt. 

14  Verabschiedet vom Ständigen Ausschuss des NVK am 7. September 1990, die 
revidierte Fassung datiert vom 26. Februar 2010. Das UrhG ist auszugsweise 
im Anhang abgedruckt. 

15  Nach Art. 85 der Verfassung ist der Staatsrat das oberste Exekutivorgan.  
16  Es sind dies die Ausführungsbestimmungen zum Patentgesetz (AusfB-PatG), 

die am 15. Juni 2001 verabschiedet und zuletzt am 09. Januar 2010 geändert 
wurden, die Ausführungsbestimmungen zum Markengesetz (AusfB-MarkenG) 
vom 3. August 2002 und die Ausführungsbestimmungen zum Urheberrechts-
gesetz (AusfB-UrhG) vom 15. September 2002, geändert am 8. Januar 2011. 
Die Ausführungsbestimmungen zum Patentgesetz und zum Markengesetz sind 
auszugsweise im Anhang abgedruckt. 
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den, wie die „Verordnung zum Schutz von Computer- 
ware“ (VO-CompSoftW) oder die „Verordnung zum Schutz von neuen 
Pflanzensorten“ (VO-PflS).  

Mit in die Betrachtung einbezogen werden müssen ferner drei sog. 
„Justizielle Interpretationen“ des Obersten Volksgerichts (OG), auch 
wenn sie keinen Gesetzescharakter haben17. Sie gelten als Leitlinien für 
alle chinesischen Gerichte und spielen in der Praxis des Lizenzvertrags-
rechts eine nicht unerhebliche Rolle. Dabei handelt es sich namentlich 
um die „Interpretationen einiger Fragen zur Anwendung des Rechts auf 
Technologievertragsfälle durch das Oberste Volksgericht“ (Int-TechF)18, 
die „Interpretationen einiger Fragen zur Anwendung des Rechts auf 
Markenfälle durch das Oberste Volksgericht“ (Int-MarkenF)19 sowie die 
„Interpretationen einiger Fragen zur Anwendung des Rechts auf Urhe-
berrechtsvertragsfälle durch das Oberste Volksgericht“ (Int-UrhF)20. 

Einzelne Fragen des Lizenzvertrags können auch durch Erlasse be-
stimmter Staatsorgane berührt werden, wie z.B. die vom Chinesischen 
Amt für Geistiges Eigentum21, einer dem Staatsrat untergeordneten Or-
ganisation, verkündete „Verwaltungsmethode für die Anmeldung der 
Verträge über die Anwendung des Patents (VerwMeth-Pat)“22.  

 
c) Sonstige Regelungen  

Außerdem sind noch drei Gesetze zu erwähnen, in denen einige 
Sonderregelungen für Lizenzverträge zu finden sind, und zwar das am 16. 
März 2007 vom NVK verabschiedete Sachenrechtsgesetz der VR China 
(SachenG)23, die durch den NVK revidierte Fassung des Zivilprozessge-
                                                 

17  Im „Beschluss des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses 
über die Stärkung der Arbeit bei der Gesetzauslegung“ vom 10. Juni 1981 
wurde festgelegt, dass Fragen, die die Gerichte im Rahmen der Rechtsanwen-
dung haben, dem OG vorzulegen sind.  

18  Verabschiedet am 16. Dezember 2004 und in Kraft seit dem 1. Januar 2005; 
auszugsweise im Anhang abgedruckt. 

19  Verabschiedet am 12. Oktober 2002 und in Kraft seit dem 16. Oktober 2002; 
auszugsweise im Anhang abgedruckt. 

20  Verabschiedet am 12. Oktober 2002 und in Kraft seit dem 15. Oktober 2002. 
21  Englisch State Intellectual Property Office of the P.R.C. (SIPO). 
22 Verabschiedet am 27. Juni 2011 und in Kraft seit dem 01. August 2011; aus-

zugsweise im Anhang abgedruckt. 
23  In Kraft seit dem 1. Oktober 2007. 
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setzes der VR China (ZPG) 24  und das Außenhandelsgesetz (Au-
ßenHG)25.. Mit letzterem erfolgte eine Anpassung an die durch die WTO 
vorgegebenen Kriterien und eine Reduzierung der staatlichen Kontrolle, 
wie z.B. in § 14 AußenHG, der den freien Import und Export regelt. 
Nach § 2 AußenHG umfasst der Außenhandel den Im- und Export von 
Waren und Technologien sowie den internationalen Handel mit Dienst-
leistungen. Die entsprechenden Verwaltungsaufgaben wurden dem 
Handelsministerium des Staatsrats26 zugeordnet.  

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch das Protokoll der 
Konferenz der nationalen Gerichte über einige Fragen des Gerichtsver-
fahrens in Bezug auf Technologievertragsfälle“ (im Folgenden Proto-
koll), das, wie vom OG am 15. Juni 2001 mitgeteilt wurde, im Rahmen 
der Rechtsprechung strikt zu beachten ist.  

 
2. Das Zusammenspiel der Vorschriften  

Die Gesetzgebungskompetenz bestimmt sich nach dem am 15. 
März 2000 vom NVK verabschiedeten Gesetzgebungsgesetz der VR 
China (GesG). Gemäß § 7 GesG verabschieden der NVK und dessen 
Ständiger Ausschuss die Gesetze, während nach § 56 GesG der Staatsrat 
die Verwaltungsbestimmungen erlässt. Dabei haben die Gesetze gemäß § 
79 GesG grundsätzlich Vorrang vor den Verwaltungsbestimmungen. Je-
doch ist in chinesischen Gesetzen teilweise festgelegt, dass abweichend 
davon Verwaltungsbestimmungen Vorrang haben können, und zwar 
auch vor Gesetzen. Als Beispiel ist § 14 AußenHG herauszugreifen; 
nach dieser Vorschrift ist der freie Handel mit Waren und Technologie 
erlaubt, solange in Gesetzen und Verwaltungsbestimmungen nicht ande-
res bestimmt wird.  

Das Verhältnis des Vertragsgesetzes zu anderen Gesetzen sowie zu 
den Verwaltungsbestimmungen wird auch im Vertragsgesetz selbst er-
wähnt. So haben nach § 123 VG die von den Regelungen des Vertrags-
gesetzes abweichenden Bestimmungen anderer Gesetze Vorrang, und 
gemäß § 355 VG finden auch andere zivilrechtliche Gesetze sowie Ver-
waltungsbestimmungen auf Technologietransferverträge Anwendung. 

                                                 

24  Vom 31. August 2012; in Kraft seit dem 1. Januar 2013. Das ZPG ist auszugs-
weise im Anhang abgedruckt. 

25  Vom 6. April 2004; in Kraft seit 1. Juli 2004. Das AußenHG ist auszugsweise 
im Anhang abgedruckt. 

26  Englisch Ministry of Commerce, MOFCOM. 
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